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Einzahlungsschein
Anfang des 20. Jahrhunderts funktionierte
in der Schweiz der Handel nach dem Prinzip
Ware gegen Bargeld. Die Versorgung der
Bevölkerung mit Bargeld wurde mit Geldtransporten

und Geldbriefträgern sichergestellt;
Geldanweisungen über die Post waren aber
schon 1862 möglich. Wegen dem stetig
steigenden Bargeldbedarf konnten die damaligen
Emissionsbanken in der Schweiz die
Wirtschaft nicht mehr ausreichend mit Bargeld

versorgen. Der Ruf nach einem landesweiten
Postcheck- und Giroverkehr wurde laut.

Aus diesem Grund reichte der Basler Nationalrat

Carl Koechlin zusammen mit fünf
Mitunterzeichnenden 1900 eine Motion ein und
forderte die Errichtung eines schweizweit
funktionierenden Zahlungsverkehrs. Damit
legte er den Grundstein eines Postcheck- und
Girodienstes im damals dichten Netz von
4000 Poststellen. Am 1. Januar 1906 trat
das entsprechende Gesetz dazu in Kraft und
ab diesem Zeitpunkt nahm der Postcheck-
und Giroverkehr seinen Betrieb als Teil der
Schweizerischen Post auf; diese Neuerung hat
sich bis auf den heutigen Tag bewährt.

Das grünliche, rechteckige und dreiteilige
Stück Papier, der Einzahlungsschien, wurde

eingeführt. Auf dem links vorhandenen
Empfangsschein stand vermerkt, dass er dem
Einzahler überlassen werde. Auf dem Abschnitt
rechts stand, dass dieser vom Checkbüro dem

Empfänger zu übersenden sei. Im grossen
mittleren Abschnitt war das bis heute allgemein

bekannte Wort abgedruckt: Einzahlungsschein.

Vorerst wurden in 11 Kreispostdirektionen je
ein Postcheckamt errichtet. Als Reminiszenz:
Carl Koechlin eröffnete beim Postcheckamt
Basel das erste Postcheckkonto.
15 Jahre später wurden weitere Checkämter
eröffnet. Die Entwicklung des Zahlungsverkehrs

verlief aber in den ersten Jahrzehnten

nur schleppend. Mit weniger als 1500 Kunden

erfolgte der Start und nach 10 Jahren hatte die
Post erst 20 000 Rechnungsinhaber.

Im Rahmen des Weltpostkongresses in Madrid

1920 wurde das erste internationale
Postüberweisungsabkommen abgeschlossen.
Die Schweizerische Post schloss gleichzeitig
mit den wichtigsten europäischen Ländern
Postüberweisungsverträge ab.

Der Zahlungsverkehr zog erst nach dem
2. Weltkrieg richtig an; 1950 zählte die Post
221 193 Konten. Anschliessend entwickelte
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Neuer-Einzahlungsschein-mit-QR-Cocle

Der Gotthard-Basistunnel wurde am 1. Juni
2016 feierlich eröffnet; er markiert den Höhepunkt

einer langen Entwicklung und soll mit
57 km der längste Eisenbahntunnel der Welt
sein. Die Schweiz hat damit im wahrsten Sinne

des Wortes europäische Verkehrsgeschichte
geschrieben. Was nicht ausser Acht gelassen
werden kann, sind die zum Teil noch längere

Zeit fehlenden und erst später auszubauenden

Zufahrtslinien im Norden und Süden

des neuen Gotthard-Basistunnels. Ein Ausbau
der Infrastruktur zeigt in der Regel die
Kapazitätsengpässe an anderen Orten auf. Eine
weitere Herausforderung ist der Erhalt und
der sinnvolle Betrieb der alten Gotthardbergstrecke

mit dem Scheiteltunnel, ein Bauwerk
welches für die Schweiz identitätsstiftend war
und von hohem kulturellem Wert ist.

Quelle: dodis.ch und andere
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